
 
 
 
GEMEINDE BEROMÜNSTER – ANORDNUNG 
 
 
 
 
 
 
 

EINLADUNG   

zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung auf 
Montag, 27. Februar 2012, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Beromünster 
 
 
 
 
TRAKTANDUM 
Vertrag über die Vereinigung der Einwohnergemeinden Beromünster und Neudorf 
 
 
 
 

Bemerkungen 
Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind alle stimmfähigen Schweize-
rinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht nach Art. 369 
ZGB bevormundet sind und spätestens am 22. Februar 2012 ihren politischen 
Wohnsitz in Beromünster geregelt haben. 
 
Das Stimmregister sowie die Akten und Unterlagen zum Traktandum der Gemeinde-
versammlung liegen während der gesetzlichen Frist bei der Gemeindeverwaltung zur 
Einsichtnahme auf. 
 
Die Botschaft zu dieser Gemeindeversammlung wird in alle Haushaltungen zuge-
stellt. Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  
 
Wir laden Sie herzlich ein, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. 
 
 
 
Beromünster, 19. Januar 2012 
 
 
GEMEINDERAT BEROMÜNSTER 


